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Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Höhe baulicher Anlagen
Festsetzungen

öffentliche Parkfläche
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Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

35,4

Nachrichtliche Übernahmen
Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Naturdenkmal
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Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786),

die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist sowie die Planzeichenverordnung

vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.
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Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis.
Planunterlage: Karte von Berlin 1:1000

Stand: Juni 2021

Textliche Festsetzungen  

Bebauungsplan XXI-20 
für das Gelände der Kleingartenanlage „Am Kienberg“ 

im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, 

Ortsteil Biesdorf 
 

 

 

1. In den Dauerkleingärten dürfen nur eingeschossige Lauben errichtet werden, 
    die nicht Wohnzwecken dienen und deren Grundfläche einschließlich Neben- 
    anlagen – wie Kleintierstall. Abort, geschlossene Veranda,Geräteraum und  
    überdachter Freisitz – 24m² nicht überschreitet. Ein eingeschossiges Vereins- 
    haus, das mit der Zweckbestimmung in Einklang steht, ist zulässig. 
 
2. Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festset- 
    zungen. 
 
3. Die Flächen „a“ sind mit einem 3m breiten Gehrecht zugunsten der 
    Allgemeinheit zu belasten. 
 
 
Hinweis: 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist das Auftreten von archäologischen 
Bodenfunden möglich. 
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